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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1499/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 30.08.2023 
Bereich: Schulen 
Bearbeitet von: A. Brüser, C. Uhr 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 06.09.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Einführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, sich unter heute bekannten und geltenden 
Rahmenbedingungen an einem kreisweit und regional abgestimmten Modell gem. Runder-
lass des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.06.2023 zur Ausgabe eines preisreduzierten 
Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler, die bisher keinen Anspruch auf Fahrkos-
tenübernahme nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) NRW haben, zu beteiligen. 
 

2. Dem Abschluss eines entsprechenden Nachtrags zum bestehenden SchülerTicket-Vertrag mit 
der Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS), vertreten durch die Verkehrsbetriebe 
Westfalen-Süd (VWS) als Vertragspartner der VGWS, wird zugestimmt. Dieser Nachtrag be-
stimmt die Finanzierung eines Zuschusses in Höhe von monatlich 20 Euro je abonniertem 
Deutschlandticket über einen regionalen Fonds für diese Zielgruppe. 

 
Sachverhalt / Begründung: 
 

1. Ausgangslage – Solidarmodell SchülerTicket -  
 

Seit dem Schuljahr 2014/2015 ist in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein das SchülerTi-
cket Westfalen Süd etabliert. Es ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern (SuS) unabhän-
gig von ihrer Einstufung nach der Schülerfahrtkostenverordnung die kostenlose und uneinge-
schränkte Nutzung des ÖPNV in beiden Kreisen, und zwar sowohl für den Schulweg als auch 
in der Freizeit. Zum Schuljahresbeginn 2023/2024 haben alle SuS das SchülerTicket Westfalen 
Süd mit Gültigkeitsdauer für das gesamte Schuljahr erhalten. In der Universitätsstadt Siegen 
erhalten derzeit ca. 9.800 Schülerinnen und Schüler ein Schülerticket. Die Finanzierung des 
SchülerTickets Westfalen Süd wird zum einen über die Kommunen sichergestellt, die als 
Schulträger für alle freifahrt- und teilfreifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler die regu-
lären Fahrpreise für die Strecke Wohnort-Schule (Pflichtleistung) leisten und zum anderen 
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die beiden Kreise, die für diesen Zweck in Summe rd. 6,1 Mio. Euro pro Schuljahr zahlen. Die 
Finanzierung der Kreise erfolgt über die Kreisumlage der Städte und Gemeinden.  
Unabhängig von weiteren Entscheidungen zur Einführung des Deutschlandtickets bleibt diese 
seit Jahren bestehende Reglung für das SchülerTicket Westfalen Süd unangetastet, so dass 
auch alle nichtfreifahrtberechtigten SuS den ÖPNV in beiden Kreisen weiterhin ohne finanzi-
elle Selbstbeteiligung (Eigenanteil Eltern) nutzen können. 
 
Dessen ungeachtet können die Schulträger individuell entscheiden, ob sie darüber hinaus das 
Deutschlandticket für SuS einführen wollen. 
 
Die Verwaltung der Universitätsstadt Siegen hat bisher die Zielsetzung verfolgt, dass alle 
Schülerinnen und Schüler künftig sowohl das Schülerticket im hiesigen Verkehrsverbund nut-
zen wie auch die Option, daran das Deutschlandticket andocken zu können. Aus Sicht der 
Verwaltung sollte die Region hinter die bisherige kinder-, jugend- und familienfreundliche Lö-
sung nicht zurückfallen. 
 
Die erforderliche Abstimmung zur Einführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und 
Schüler mit dem Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe, dem ZWS und der VGWS über die 
möglichen Auswirkungen und die Festlegung der Vorgehensweisen insbesondere zur Finan-
zierung gestalten sich mühsam. Unabgestimmte Presseerklärungen des ZWS sind nur ein Bei-
spiel hierfür. 
 
Das Ansinnen der Universitätsstadt Siegen, eine möglichst zeitgleiche Einführung für alle 
Schülerinnen und Schüler, unabhängig davon, ob sie freifahrt-, teilfreifreifahrt- oder nicht be-
rechtigte SuS sind, umzusetzen, war nicht erfolgreich.  
 

 
2. Deutschlandticket 

 
Zum 1. Mai 2023 wurde das Ticketsortiment im Nahverkehr mit Einführung des Deutschland-
tickets erheblich vereinfacht. Für die Schülerbeförderung ergeben sich damit wesentliche fi-
nanzielle Auswirkungen, da die bisher differenzierten Preisstufen mit teilweise hohen finan-
ziellen Aufwendungen bei großen Entfernungen in der Schülerbeförderung durch das 
Deutschlandticket mit einem einheitlichen Preis von monatlich 49 Euro abgelöst werden 
können.  
Dadurch ergeben sich teils erhebliche Minderkosten für die jeweiligen Schulträger.  
Gleichzeitig steigt mit der Einführung des Deutschlandtickets für SuS die Attraktivität des 
Schülerfahrverkehrs über den Bereich des Verkehrsraumes Siegen-Wittgenstein und Olpe 
hinaus, da das Deutschlandticket nicht nur für den Weg zur Schule und die beiden Kreise, 
sondern darüber hinaus auch in der Freizeit ganzjährig deutschlandweit genutzt werden 
kann.  

 
Vor dem Hintergrund unmittelbarer Einsparpotenziale für die Schulträger besteht die Mög-
lichkeit für freifahrt- und teilfreifahrtberechtigte SuS, zusätzlich zum bestehenden Schülerti-
cket ohne finanzielle Selbstbeteiligung ein Deutschlandticket zu buchen.  
 
Durch die Nutzung des Deutschlandtickets für die freifahrt- und teilfreifahrtberechtigten SuS 
könnte sich für die Universitätsstadt Siegen ein Einsparpotential von rd. 49.000 Euro pro Mo-
nat ergeben. Diese Summe kommt jedoch nur zustande, wenn alle Erziehungsberechtigten 
dieser berechtigten Gruppen das Deutschlandticket für ihr Kind beantragen. (Ermittelt auf 
Basis der Zahlungen im Schuljahr 2022/2023.) 
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Mit Runderlass vom 02.06.2023 hat das Land weitere Hinweise zum Deutschlandticket für 
SuS in Nordrhein-Westfalen gegeben. Diese Hinweise bilden ein mögliches Modell ab, das 
auch nicht freifahrtberechtigten SuS, also solchen, die keinen Anspruch auf Übernahme der 
Schülerfahrkosten nach der Schülerfahrkostenverordnung haben (= „Selbstzahler“), die Mög-
lichkeit bietet, ein Deutschlandticket zum vergünstigten Preis von monatlich 29 Euro zu er-
werben. Die Differenz zum Preisniveau von monatlich 49 Euro (also 20 Euro) ist bei Umset-
zung dieses Modells vom Schulträger zu übernehmen. 
 
Bei Übernahme des Landesmodells wären zur Finanzierung der Tickets mindestens die Ein-
sparungen der Schulträger, die aus der Absenkung der bisherigen Preise für das Schulweg-
monatsticket für anspruchsberechtigte SuS auf Deutschlandticket-Niveau entstehen, an ei-
nen regionalen Finanzierungsfonds abzutreten. Das Modell sieht vor, dass der Finanzierungs-
fonds die auskömmliche Finanzierung des preisreduzierten Tickets für Selbstzahler in einem 
größeren Tarifraum gewährleisten soll. Für die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe ist dies 
der Tarifraum der Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS). Mit Beteiligung an einem 
solchen gemeinsamen Finanzierungsfonds übernimmt das Land die Garantie, eventuelle 
Fehlbeträge auszugleichen, sofern die eingezahlten Mittel nicht auskömmlich sind. 
 
Das im Runderlass beschriebene Modell hat empfehlenden Charakter. Individuelle Finanzie-
rungsmodelle auf Kreisebene sind ausdrücklich gestattet, erhalten aber keine finale Aus-
gleichsgarantie durch das Land. Ebenso ist der Einstieg in das Landesmodell wie auch in indi-
viduelle kommunale Modelle unterjährig jederzeit möglich. 
 
 

3. Vorgehen Kreise und Kommunen 
 
Im Zuge einer Informationsveranstaltung zur Umstellung des VGWS-SchülerTicket-
Solidarmodells in ein Deutschlandticket wurde den kommunalen Schulträgern am 26.07.2023 
ein Überblick über mögliche Varianten vorgestellt.  

 
Hierbei wurde sowohl auf die Grundzüge des Landesmodells gem. Runderlass vom 
02.06.2023, dessen Einbettung in das bestehende SchülerTicket Westfalen Süd, mögliche 
Mischformen als auch die Aspekte Finanzierung, Vertrieb und praktisches Handling für Schul-
träger, Schulen sowie Schülerinnen und Schüler eingegangen.  
 

 
4. Umsetzung Landesmodell gem. Runderlass und finanzielle Auswirkungen 

 
Vorgeschlagen wird, dass sich alle Schulträger einheitlich dem Landesmodell anschließen und 
einen entsprechenden Nachtragsvertrag zur Überführung des SchülerTicket-Solidarmodells 
der VGWS in das landesweite Modell „Deutschlandticket Schule“ zeichnen. Hierbei gehen sie 
eine vertragliche Verpflichtung ein, die bislang gezahlten Leistungen für Freifahrt- und Teil-
freifahrtberechtigte auf Grundlage der jeweiligen Preisstufe eines Schulwegmonatstickets 
Westfalen-Süd, welche im Rahmen der jährlichen Tarifmaßnahmen fortzuschreiben sind, 
über zwölf Monate eines Schuljahres hinweg an die VWS als Vertragspartner zahlen.  
 
Die bei den Schulträgern potentiell einsparbaren Mittel (bisherige Schulwegkosten größer 
49,00 Euro) dienen der regionalen Rabattierung von Deutschlandtickets für Nichtfreifahrtbe-
rechtigte auf 29,00 Euro und gehen in einen fiktiven Fonds auf VGWS-Ebene ein. Die Auf-
wendungen des Kreises zur Finanzierung des SchülerTickets Westfalen Süd fließen ebenfalls 
in den Fonds ein. 
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Nichtfreifahrtberechtigte können eigenständig wählen, ob sie ein Deutschlandticket in An-
spruch nehmen wollen. Sie können das Ticket bei Bedarf individuell über das Verkehrsunter-
nehmen für 29,00 Euro beziehen.  
 
Sollten die eingezahlten Mittel der Schulträger im Fonds nicht zur Rabattierung der Nichtfrei-
fahrtberechtigten ausreichen, z. B. aufgrund zu hoher Nachfrage in dieser Gruppe, finanziert 
das Land NRW die Differenz. Ein entsprechender Antrag wäre im Anschluss über die Tarifge-
meinschaft – hier VGWS – zu stellen.  
 
Allerdings geht der Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) derzeit davon 
aus, dass Mittel aufgrund geringer Nachfrage im Fonds verbleiben und es so zu Rückflüssen 
(Einsparungen) an die Schulträger kommt. (Allgemein wird bei den Aufgabenträgern von ei-
ner Abnahmequote des Deutschlandtickets durch nichtfreifahrtberechtigte SuS von zwanzig 
Prozent für die Sekundarstufe I und II bzw. von zehn Prozent für die Primarstufe ausgegan-
gen.) 
 
Sollten sich diese Abnahmequoten für nicht berechtigte SuS bestätigen, wären mit Blick auf 
die derzeitigen Schülerzahlen aus dem Fonds Kosten in Höhe von rd. 22.400,00 Euro mtl. zu 
decken.  
 
Die Ersparnisse, die sich aus der Abnahme der freifahrt- und teilfreifahrtberechtigten SuS er-
geben könnten, stellen sich wie folgt dar: 
 

Annahme  
Abnahmequote 

Abnehmende 
SuS 

monatliche  
Zahlung SJ 22/23 

monatliche 
Zahlung bei 
Abnahme 

monatliche Zahlung 
für nichtabnehmende 

SuS  
(Durchschnitt: 67€)  

Ersparnis pro 
Monat 

100% 2757 184.240,00 € 135.093,00 € 0,00 € 49.147,00 € 
80% 2206 184.240,00 € 108.094,00 € 36.917,00 € 39.229,00 € 
60% 1654 184.240,00 € 81.046,00 € 73.901,00 € 29.293,00 € 
40% 1103 184.240,00 € 54.047,00 € 110.818,00 € 19.375,00 € 
20% 551 184.240,00 € 26.999,00 € 147.802,00 € 9.439,00 € 

 
Die möglichen Ersparnisse reduzieren sich selbstverständlich um die aus dem Fonds notwen-
digen Beträge. 
 

Sofern sich alle Schulträger diesem Modell anschließen, ist damit ab dem 1. Februar 2024 für 
alle SuS in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein die Grundlage für die Nutzung eines Ti-
ckets für Bus und Bahn zur Schule und in der Freizeit in ganz Deutschland gelegt. 
 
 

5. Sonstiges 
 
Den Verkehrsunternehmen in der VGWS werden laut MUNV sämtliche Fahrgeldausfälle aus 
dem Deutschlandticket über den ÖPNV-Rettungsschirm ausgeglichen.  
 
Die Entscheidung über die Teilnahme am Landesmodell obliegt jedem Schulträger einzeln. 
Sofern eine Teilnahme am Landesmodell nicht erfolgt, entfällt im Zuständigkeitsbereich des 
Schulträgers für die nichtfreifahrtberechtigten SuS die Möglichkeit, ein rabattiertes Deutsch-
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landticket zu erwerben. Sie können aber weiterhin mit dem SchülerTicket Westfalen Süd den 
ÖPNV in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein nutzen. 
 
Die Umsetzung des Landesmodells sowie die kostenlose Abgabe des Deutschlandtickets 
Schule an die frei- und teilfreifahrtberechtigten Schüler steht unter dem Vorbehalt einer 
vollumfänglichen Finanzierung des Deutschlandtickets seitens des Bundes und der Länder 
über den 31.12.2023 hinaus. 

 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
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Im Auftrag 
 
gez. 
 
Andree Schmidt 
Dezernent 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




